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Der Schatz der evangelifchen Kirche.
Nachtrag.

Vorbemerkung. Die folgenden Seiten bilden die unmittelbare
Fortfetzung des im Dezember gedruckten Abfchnittes des Auffatzes
und find durch ein Mißverftändnis im Drucke ausgefallen. Die Lefer,
welche fidi die Mühe geben wollen, die Seiten $49—559 des
Dezemberheftes wieder zu lefen, werden fich dadurch das Verftändnis
der folgenden Seiten fehr erleichtern.

Weil das Erfcheinen diefer Seiten durch einige Mißverftändnifle
fich um Monate verzögert hat, fei hier noch an die Hauptgedanken
der im Oktober-Dezember gedruckten Stücke des Auffatzes erinnert.

Es fei auch hier an die Hauptgedanken der vom Oktober bis Dezember
gedruckten Stücke des Auffatzes erinnert.

I. Die Betrachtung und Einfehätzung der Werke der Chriften war in der
urchriftlichen Gemeinde und altchriftlichen Kirche eine ganz andere als die der
mittelalterlichen Kirche, aus welcher Luther hervorging. In der alten Kirche wurden

die Werke des Chriften, d. h. die guten Taten, die an den Nächften geübt
wurden, als Früchte des Geifles betrachtet, die überall da fein mußten, wo der
Geift war, d. h. bei jedem Jünger Chrifti. Sie waren Pflicht des Menfchen und
zugleich Gefchenk Gottes, hatten alfo nichts Verdienflliches an fich. Die Kirche
nach der Völkerwanderung dagegen betrachtete die „Werke" des Menfchen (die
nicht mehr bloß Taten der Nächstenliebe, fondern auch und vor allem „Abtötun-
gen" und Kafteiungen des Körpers umfaßten) als etwas an Sich Verdienftliches,
wodurch der Menfch fich das Gefallen Gottes und damit Straffreiheit am Tag des
Gerichtes und ewige Seligkeit erwarb. Luther war in diefer Betrachtung der
„Werke" erzogen, und weil Sie ihn, der Schwer unter Höllenfurcht und Präde-
ftinationsangft litt, in einen aufreibenden und ausfichtslofen Kampf, durch
feine Werke Gott genugzutun, hineintrieb, aus welchem ihn erft feine Befchäftigung

mit dem Römerbrief befreite, wegen der darin enthaltenen Erwähnung der
Rechtfertigung des Abraham durch den Glauben und der Rede von einer „Gottes-
Gerechtigkeit", die Luther fo deutete, daß Gott nicht Gerechtigkeit von Seiten des
Menfchen fordert, fondern umgekehrt diefe Gerechtigkeit dem Menfchen fchenkt
„wegen der Verdienfte Chrifti", ging er in feiner heftigen Reaktion gegen die
auf Werke zielende Forderung, die ihn felbft fo fehr gequält hatte, fo weit,
daß er die Werke (und das heißt das ganze Leben des Menfchen) für gleichgültig
erklärte, wenn nur der Glaube da wäre, weil der Glaube allein den MenSchen
rechtfertigt. Aus diefer VerdolmetSchung der pauliniSchen Worte über Glaube
und Rechtfertigung entwickelte fich bald die Lehre der „angerechneten Gerechtigkeit",

die die SozuSagen unvermeidliche Vulgarifierung des urfprünglichen lutheri-
lchen Gedankens darftellt, die auch Luther felbft in feinen fpäteren Jahren unmiß-
verftändlich lehrte, und die bis auf den heutigen Tag eine dominierende Rolle
in der Glaubenslehre der lutherifchen Kirche fpielt.

II. Wenn die mittelalterliche Kirche fich fo weit von dem urfprünglichen
Verftändnis der Bedeutung der Werke des Menfchen verirren konnte, fo hatte das
feinen Grund darin, daß der Zentralpunkt der Glaubenslehre der altchriftlichen
Kirche, die Erlöfung in Chriftus, im Mittelalter vergeffen war und fich in eine
Lehre von der „Rechtfertigung" (durch Werke oder durch Glauben) verwandelt
hatte, aus welcher fich wieder das Streben nach Sündenvergebung und Seligkeitserwerbung,

als einziger Aufgabe des religiöfen Menfchen, entwickelte. Die erften chriftlichen

Jahrhunderte redeten aber nicht von „Rechtfertigung", fondern von
„Erlöfung" durch Chriftus, in welcher fowohl die „neue Geburt" als auch der heilige
Geift gefchenkt wurde. Weii die Taufe, Solange fie noch hauptfächlich Erwach-
fenen erteilt wurde, die fcharfe Grenze zwiSchen dem alten und dem neuen
Leben eines Jüngers Chrifti bildete, wurde bald angenommen, daß die „neue
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Geburt" (in der Dogmatik „Wiedergeburt" genannt) und das Gefchenk des Geiftes

nur durch die Taufe vermittelt und ausnahmslos in diefer gefchenkt würden.
Das lehrt auch heute fowohl die katholifche als die proteftantifche Kirche, obgleich
das urfprüngliche Verftändnis diefer Gefchehniffe in ihr faft völlig vergeffen ift.
Weil die „Rechtfertigung" in der „Wiedergeburt" fdion enthalten ift, wurde diefer

paulinifche Ausdruck in den erften Jahrhunderten nur feiten gebraucht. Erft
nach Auguftin, der für feinen Kampf gegen Pelagius die paulinifchen Begriffe
„Rechtfertigung", „Auserwählung" und „Gnade" heranzog, erhielt der Römerbrief

die Stellung in der Dogmatik der Kirche (sowohl der katholifchen als der
proteftantifchen), die er feither behalten hat, auch wenn beide Kirchenparteien
ihn ganz verfchieden interpretieren.

III. Paulus unterscheidet fich in feiner Auffaffung von der ErlöSung in Chriftus

und der durch diefe gefchehenden „neuen Geburt" nicht von dem, was fonft
überall im Neuen Teftament zum Ausdruck kommt, nur find wir, weil feine
Briefe einen fo verhältnismäßig großen Teil des Neuen Teftamentes bilden,
geneigt zu meinen, daß er eine befondere Lehre vom Heil des Menfchen gefchaffen

habe und daß diefe die richtige fei, auch wo fie fcheinbar in Widerfpruch zu
den anderen Apofleln fleht. (Beifpiel: Jakobusbrief.) Auch für Paulus liegt aber
das ganze Gewicht auf der Neufchöpfung des werdenden Jüngers Chrifti, die in
der Taufe vor fich geht, und die von ihm als Tod des alten Menfchen und
Auferftehung des neuen bezeichnet wird. Deutlich fagt Paulus, daß weil der Menfch
durch die Vereinigung mit Chriftus (die in der urchriftlichen Taufe gefchah) der
Sünde ftirbt, er fortan nur durch Chriftus und für Chriftus lebt. Deshalb ift er
nach diefer Neufchöpfung (oder Auferftehung) nicht mehr ein Knecht der Sünde,
Sondern ein Freigelaffener Chrifti, der ihm in Freiheit mit feinem ganzen Leben
dienen foil. Damit ift die Frage der „Werke" ohne weiteres gelöft. Dies fpricht
Paulus auf die feierlichfle und gewaltigfle Weife aus in dem fechflen bis neunten
Kapitel des Römerbriefes. Was er dagegen unter „Rechtfertigung" und ihr
Verhältnis zum Glauben verfteht, das zeigen uns die erften Kapitel desfelben Briefes.

I.

Leien wir, um das zu verftehen, diele Kapitel durch: Nach einer
Schilderung der nichtchriftlichen Welt und ihrer Sünden, an welchen
lowohl Jude als Grieche Anteil haben, lolange fie nicht durch Chriftus
erneuert worden find, wenn auch der Jude wegen feiner Gefetzestreue
in geringerem Maße als der Grieche, kommt Paulus auf das mofaifche
Gefetz zu fprechen und betont, daß das Haben des Gefetzes wohl dem
Juden ein Vorteil ill, infofern als er dadurch immer weiß, was er tun
foil, um vor Gott gerecht zu werden, daß aber immerhin auch die Heiden

ein Gefetz Gottes, d. h. eine Richtfchnur des Lebens, in ihrem
Gewiffen haben, und daß der Umiland, daß das Geletz der Juden
deutlicher redet, für fie nicht unbedingt ein Vorteil ill, weil es fchließlich
nicht darauf ankommt, daß man weiß, was man tun foil, fondern darauf,

daß man es auch wirklich tut. Und da darf er nun mit großer
Sicherheit behaupten, daß das moiaifche Gefetz dem Menfchen zu diefem

Tun nicht verhilft — ift er doch felbft ein Jude und hat leine

ganze große Mühe darauf gerichtet, das Gefetz auch wirklich zu
erfüllen, und weil das ihm nicht gelang, hat er die Erfahrung gemacht,
daß das Gefetz, das ihm zur Hilfe und zur Erreichung des Lebens
gegeben war, ihm zum Tode gereichte, indem das Wiffen, daß er den
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Geboten entfprechend leben follte, fowohl feine Schuld als fein
Schuldbewußtlein erhöhte. Von nun an richtet er in dem Briefe feine Worte
an die Juden, die nicht Chriftus folgen wollen, weil fie meinen, durch
Erfüllung des Geletzes, lo weit dies ihnen möglich ift, alles getan zu
haben, was Gott von ihnen forderte, und die in ihrem Bewußtlein, das
Geletz zu haben, fich hochmütig über die Heiden ftellen, die fich Chriftus

angeichloffen haben. — Man könnte fich darüber wundern, daß
Paulus in einem Gemeindebrief, der doch Chriftusgläubige als Lefer
vorausfetzt, fich fo viel mit den Juden befchäftigt, die Chriftus nicht
folgen wollen; ficher will er aber dadurch den Gemeindegliedern Waffen

in die Hand geben gegen die Beeinfluffung von feiten der Juden
außerhalb der Gemeinde, welche lowohl die Heiden als auch die Chriften

gewordenen Juden von ihrer geletzestreuen Höhe aus verachteten.1)
Ein Teil diefer Verachtung traf felbftverftändlich auch den Pharifäer
Paulus, der, obgleich als Jude geboren, doch dem lo Ichmählich
Gekreuzigten gefolgt war. Statt nun gleich von feinen Erfahrungen als
Chrift zu fprechen, die von diefen Juden doch nicht verftanden werden
würden, weil ein Menich nur verfteht, was er felbft erlebt hat,
verfucht Paulus in diefen einleitenden Kapiteln, die Juden mit ihren eigenen

Waffen zu fchlagen, indem er zeigt, wie Abraham, der Stammvater,

vor Gott als ein Gerechter erfchien, obgleich er weder befchnitten
war noch das Gefetz beobachtete, das letztere aus dem einfachen
Grunde, weil das Gefetz erft vierhundertdreißig Jahre nach Abraham
gegeben wurde. Was hat denn Abraham vor Gott annehmbar gemacht?
Sein Glaube! Mit großer Gewandtheit benutzt Paulus hier die zwei
einzigen Stellen der Schrift, wo Glaube und Gerechtigkeit miteinander
in Verbindung gebracht find, um mit einem kühnen Griff — uns
erfcheint er fait zu kühn, weil uns die Vorausletzungen fehlen, die feine
Zeitgenoffen befaßen — eine Verbindung zwifchen diefem Glauben,
der allo Abraham gerecht vor Gott machte und den Glauben, der
jetzt Juden wie Heiden rechtfertigt, den Glauben an Chriftus nämlich,

herzuftellen, ja eigentlich geht Paulus noch weiter, indem er das

vieldeutige Wort Glaube in diefen beiden Fällen, die uns doch lo ver-
Ichieden als nur möglich Icheinen, dasfelbe bedeuten läßt.

Gegen die Selbfterlöiung der Juden durch Gefetzeserfüllung, die er
als nichtig erklärt, fchon aus dem Grunde, weil kein Menfch mit nur
menfchlichen Kräften das Gefetz erfüllen kann, ftellt Paulus am Schluß

1) Es ift auch möglich, daß Paulus fich hier gegen Angreifer verteidigt, die
fich daran geärgert hatten, daß er Heiden und nicht Juden predigte, oder daß er,
nach den Erfahrungen, die er bei den Galatern gemacht hatte, eine ähnliche
Gefahr bei der römifchen Gemeinde fürchtete und diefer zuvorkommen wollte.
Jedenfalls find feine Gedanken in bezug auf die Rechtfertigung aus dem Glauben
deutlicher und vollständiger im Galaterbrief ausgedrückt als im Römerbrief, wo
er manches nur fo kurz andeutet, daß es ohne die Hilfe zum Verftändnis, die der
Galaterbrief bietet, faft nicht verftändlich ift.
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des dritten Kapitels die Erlöfung, die durch Chriftus gefchieht. Diele
Erlöfung wird ohne Verdienft oder Anftrengung von leiten des Menlchen

ihm aus Gottes überreicher Güte zuteil, wenn er fich Chriftus an-
fchließt. Das Erlöfungswerk ift ganz Gottes; es ift als objektive
Tatlache ichon da leit dem Tode und der Auferftehung Chrifti, weil er
als Ueberwinder der bölen Geiftesmacht die Bande der Knechtlchaft
der Menfchheit gebrochen und fie von ihrem tyrannilchen Beherrfcher
losgekauft hat, wie man auch in menfchlichen Verhältniffen einen Sklaven

von feinem böfen Herrn loskaufen kann. Der neue Herr des

Menfchen ift demnach Chriftus, der lein Leben als Löfegeld für die
Menfchheit gab. Dem einzelnen Menfchen fehlt nur noch, daß er diefe
Frohbotfchaft hören und glauben foil, wie Abraham die Frohbotfchaft
glaubte, die ihm Gott verkündigen ließ, daß ihm ein Sohn geboren
werden follte. Durch dielen Glauben wird dann der Menich mit Chriftus

verbunden (das war der Sinn der urchriftlichen Taufe) und erlebt
in und durch diefe Verbundenheit den Tod feines alten und die Geburt
oder Auferftehung des neuen Menfchen. Jüdifch ausgedrückt muß das

heißen, nach dem Beifpiel Abrahams, daß der Menfch durch diefen
feinen Glauben „gerechtfertigt" wird.

Der Glaube ill alio nach Paulus (und darin ftimmt er ganz mit
den anderen Apofteln überein) das Einzige, das nottut, damit' der
Einzelmenfch Anteil an der gelchehenen, objektiv fchon dafeienden
Erlöfung, die für die ganze Menfchheit gewonnen ift, bekomme. Der
Glaube ill die individuelle Leiftung des Menlchen, das Einzige, das er
in bezug auf feine Erlöfung (jüdifch „Rechtfertigung" genannt) leiften
kann und leiften loll. Was diefe Erlöfung, die er als Neufchöpfung
durch Chriftus (oder Auferftehung mit Chriftus) bezeichnet, bedeutet
und umfaßt, davon redet Paulus im fechften bis achten Kapitel des

Briefes — an diefer Stelle wird nur die unbedingt notwendige Vorausfetzung

von feiten des Menfchen, der Glaube, erwähnt. In diefer
Neufchöpfung begegnen fich Juden und Griechen; wie fie alle gelündigt
haben, mit oder ohne Geletz, lo werden fie auch alle, ob fie Gefetz
haben oder nicht, durch die Erlöfung, die in Chriftus ift und aus
Gottes Gnade ftrömt, von lowohl Anklage als Herrfchaft der Sünde
befreit, „gefchenkweife", d. h. ohne daß weder Erfüllung des Gefetzes
oder fonft irgendwelche Anftrengungen von feiten des Menfchen dazu
etwas beitragen oder beitragen könnten.

In der folgenden Argumentation, die den Zweck hat, die Ueber-
flüffigkeit des Gefetzes in bezug auf die Erlölung des Menfchen zu
zeigen, operiert Paulus mit den jüdifchen Begriffen „Sühnedeckel",
„Rechtfertigung" und „Gerechtigkeit", und es ill deshalb notwendig, alle
diele Begriffe, deren Sinn uns doch eigentlich nicht mehr unmittelbar
einleuchtet, einzeln zu unterluchen, indem wir verfuchen, fie in ihrer
urfprünglichen Bedeutung zu nehmen und von den entfprechenden
chriftlichen Begriffen zu unterfcheiden, damit wir nicht irregeführt wer-
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den wie Luther es wurde, weil er auf diefen Unterfchied nicht
aufmerkfam war.

Wenn Paulus Chriftus als Sühnemittel oder Sühnedeckel erwähnt
— der Ausdruck ift ja von dem Deckel der Bundeslade entnommen —,
dann geht er von der jüdifchen Auffaffung von „Sühnung" und
Sündenvergebung aus, infolge welcher die Sünde mitteilt eines Opfers von
feiten des Büßenden und Sühnenden zugedeckt wurde, fo daß Gott um
des Opfers willen — und das bedeutet ja wieder: um des Sühnenden
Abficht willen, feine Sünde wieder gutzumachen — die Sünde ihm
nicht mehr zurechnete, gleichlam aus dem Schuldbuch des Menfchen
ftrich. Das ill die Erklärung der „Sündenvergebung", die in dem
Plalmzitat, das Paulus an diefer Stelle anführt (Pfalm 32, 1—2), zum
Ausdruck kommt: „Glücklelig find die, denen die Uebertretungen
vergeben und deren Sünden zugedeckt find; glücklelig ill der Mann, dem
der Herr die Sünde nicht zurechnet." Der Gedanke ill der, daß die
Sünde nicht eigentlich getilgt werden kann; Gott muß fie vergeffen,
muß tun, als ob fie nicht da wäre. Diefe fpezififch jüdifche Auffaffung
von der Vergebung der Sünden als eine Zudeckung und Nicht-Anrechnung

der Sünde um des Opfers willen hat Luther als chriftlich genommen

und feine ganze Rechtfertigungslehre darauf aufgebaut, wobei
aber nicht vergeffen werden darf, daß es die in feiner Kirche, wie auch
heute noch, fowohl in der katholifchen als in der proteftantifchen
Kirche, geltende Verföhnungslehre (die auf derfelben jüdifchen Vor-
ftellung fußt, und darin weit von der Lehre von Sünde und Vergebung
der alten Kirche und des Urchriftentums abweicht) war, welche ihn
dazu verleitete. Luther hat es aber fertiggebracht, durch feine Lehre
von der angerechneten Gerechtigkeit, diefe jüdifche Auffaffung von
Sünde und Sündenvergebung in eine pfeudo-chriftliche zu verwandeln,
ohne zu beachten oder zu verftehen, daß Paulus in dem fechften bis
achten Kapitel deslelben Briefes fehr deutlich von der chriftlichen
Vergebung der Sünden redet, die eine Befreiung von der Herrfchaft der
Sünde in fich Ichließt und es unmöglich macht, daß ein Menich
zugleich Sünder und Gerechter lein kann. Die Zudeckung oder Nicht-
zurechnung der Sünde im alten Bunde gehörte eben zu dem
Vorläufigen, mit welchem Gott fich begnügte, bis die Zeit erfüllet war, und
die durch Chriftus möglich gewordene Befreiung von der Sünde den
Menfchen als Frohbotfchaft angeboten werden konnte. Die Nicht-
zurechnung der Sünde war, um einen Ausdruck des Hebräerbriefes zu
gebrauchen, ein Schatten, der dem Kommenden vorausging.

Aehnlich verhält es Sich, wenn Paulus in diefem Zufammenhang
von Rechtfertigung fpricht. Auch mit diefem Ausdruck befindet er fich
auf altteftamentlichem Boden. „Rechtfertigung" kann im Römerbrief,
dem Zufammenhang nach, kaum etwas anderes bedeuten als Freifpre-'
chung von der Anklage und dem Gericht, unter welchem der Menich wegen

feiner Sünde, fowohl der angeerbten als der eigenen, fleht. Diefe Frei-
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Iprechung kann nur aus dem Munde Gottes, des großen Richters,
erfolgen. Die Anklagelchrift gegen die Menfchen von feiten des

widergöttlichen Anklägers ill nun durch den Tod Chrifti vernichtet, und der
Menfch dadurch in Freiheit gefetzt. Diefe Freifprechung der Menfchheit

ift aber ganz an das Opfer Chrifti geknüpft und tritt für den
Einzelmenichen erft in Kraft, wenn er mit Chriftus vereinigt wird,
was auch fo ausgedrückt werden kann, daß der Menfch durch feinen
Glauben an Chriftus die „Rechtfertigung" (im Sinne der Freifprechung)
erlangt, weil es der Glaube ill, der ihn zur Vereinigung mit Chriftus
führt. Dem jüdifchen Begriff Rechtfertigung entfpricht deshalb der
chriftliche Begriff Erlöfung, der aber weit umfaffender ift als die alt-
teftamentliche „Rechtfertigung", weil Erlöfung in fich die neue Geburt
(bei Paulus Tod und Auferftehung genannt) fchließt. „Rechtfertigung"
bezeichnet einen bloß juridifchen Vorgang, wie ja überhaupt das
Verhältnis des Juden zu feinem Gott juridifch gedacht wurde. „Erlöfung"
dagegen bezeichnet einen biologifchen Vorgang. Der Chrift, der mit
dem Auferftandenen vereinigt worden ift (ihm „eingepflanzt" oder
„eingepfropft" ift), ift nicht nur von einer Anklage freigefprochen
worden — das ift er auch — aber noch weit mehr ift ihm gefchenkt:
er ill der Macht und Gewalt der Todesfphäre entriffen und in die
Lebensfphäre, die von Gott ausgeht, eingetreten. Er hat durch diefe
neue Verbindung mit Chriftus und durch Chriftus mit Gott den
Zuftand des Lebens, den er durch leinen Abfall von Gott verloren hatte,
wieder gewonnen und foil nicht mehr „des Todes flerben", fondern
bloß „entfchlafen".

In jüdifcher Terminologie kann das aber gar nicht völlig
ausgedrückt werden, weil diefe Erlölung größer ift, als fich je der Jude fie
gedacht hat, deshalb heißt es auch nur in dieler altteftamentlichen
Sprache des Paulus, daß der Menfch, wenn feine Sünden ihm nachgelaf-
len werden „gerechtfertigt", d. h. von der Anklage freigefprochen und
in Freiheit gefetzt wird. Paulus muß fich mit diefem Ausdruck, der

zwar nicht alles, aber doch etwas von dem lagt, was fein Herz erfüllt,
begnügen, weil er leinen jüdifchen Gegnern auf ihrem eigenen Boden
und in ihrer eigenen Ausdrucksweife erwidern will. Sogar den Juden
foil es logifch einleuchtend werden, daß die Verbindung mit Chriftus
dem Menfchen gibt, was die Erfüllung des Gefetzes — vorausgefetzt
daß diefe möglich wäre — ihm nie geben kann. Denn felbft wenn
Rechtfertigung (Freifprechung) durch Gefetzeserfüllung zu erreichen
wäre — Leben kann das Gefetz nie und nimmer geben. Deshalb wird
auch das Zitat aus dem Propheten Habakuk neben dem aus dem erften
Mofesbuch zu Hilfe gezogen, weil beim Propheten von dem Leben die
Rede ift, das der Gerechte durch feinen Glauben gewinnen foil. Durch
Chriftus wird das Leben dem Menfchen wiedergefchenkt, das er durch
die Sünde verloren hatte. Soll Paulus aber den Gedanken des Lebens,
der in dem jüdifchen Begriff „Rechtfertigung" nicht enthalten ift, zum
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Ausdruck bringen, dann genügt ihm die jüdilch-juridiiche Terminologie
nicht mehr. Den chriftlichen Gedanken der Erlölung muß er bio-

logifch ausdrücken, indem er lagt, daß der Chrift, wenn er erlöft wird,
zu neuem Leben auferfteht oder geboren wird. Im Römer 5, 18
verfucht er einmal, beide Gedanken, den jüdilchen der Rechtfertigung und
den chriftlichen der Erlöfung, miteinander zu verbinden, indem er
fagt: „Wie es durch Eine Uebertretung für alle Menlchen zum
Verdammungsurteil gekommen ift, fo kommt es auch für alle Menlchen
durch eine Rechttat zur lebenbringender Gerechtfprechung."
Lebenbringend ift diefe Gerechtfprechung, nicht nur weil fie wegen dem
Tode Chrifti, der als Löfegeld den Menlchen von feinem vorigen
Herrn, der ihn in das Bereich des Todes hineingezogen hatte, befreit,
londern vor allem, weil der Menich durch die Verbindung mit Chriftus

das göttliche Leben wiedergewinnt, das ihm lonft durch den
Sündenfall für immer verloren gegangen war, ihm nun aber wegen der
Verbindung mit dem Auferftandenen über das irdifche Leben hinaus
bleibt. Sein Leben nach der „Gerechtlprechung" wird deshalb eigentlich

das Leben Chrifti: „Nicht länger lebe ich, fondern Chriftus in
mir", d. h. Chriftus ift in ihm das Lebensprinzip, das ihn vor dem
Tode bewahrt.

Gerecht wird der Menich nach der „Rechtfertigung" im alttefta-
mentlichen Sinne des Wortes eigentlich nicht, nur „gerechtfertigt". Er
wird begnadet, die Strafe wird ihm erlaffen und die Verpflichtung ihm
auferlegt, nicht mehr zu fündigen, eine Verpflichtung, die er aber aller
Wahrlcheinlichkeit nach bald wieder brechen wird, denn die Neigung
zur Sünde ift ihm nicht weggenommen worden. Auf altteftamentlichem
Boden war es eben nicht möglich, weiter zu kommen als zur Frei-
iprechung. Gerecht im tiefften Sinne des Wortes wird aber nach Paulus

der durch Chriftus neu geborene Menfch, weil Chriftus ihm fein
Leben und leinen Geift ichenkt. Und dies Leben ift lelbftverftändlich
ein Leben in vollkommener Gerechtigkeit,1) weil es aus der Verbindung
mit Gott und Chriftus ftrömt, und diefe Verbindung wird durch jede
Ungerechtigkeit geftört. Es erlangt dadurch der Menich die Gerechtigkeit,

die größer ift als die der Pharifäer und Schriftgelehrten. Keine
„angerechnete", londern eine wirklich daleiende Gerechtigkeit, durch
den Geift Gottes möglich gemacht. Dem jüdilchen Begriff „gerecht"
fleht deshalb der chriftliche Begriff „heilig" gegenüber. Denn heilig
wird ein Menfch nur durch Chriftus.

II.
Wenn Paulus fich aber auf Abraham und auf die Stelle bei dem

Propheten Habakuk beruft, um dadurch feinen Gedankengang feinen

x) Der Gedanke, daß der Chrift gerecht, d. h. ohne Sünden leben kann und
Soll, kommt überall bei den chriftlichen Schriftilellern der erften drei Jahrhunderte
zum Ausdruck, z. B. in ihren Erklärungen der fünften Bitte des Vaterunfers.

385



Stammesverwandten einleuchtender zu machen, lo ift die Gerechtigkeit,
von welcher er hier redet, noch immer die altteftamentliche, nicht die
höhere, die nur durch Chriftus erreicht wird. Ein Gerechter war nach
dem Sprachgebrauch des Alten Teftaments, das ja das Wort geradezu
als Gegenlatz des „Sünders" benutzt, ein ethilch fortgefchrittener
Menfch, ein guter Menfch, wie wir fagen würden, ein Menfdi, der, fo
weit es dem Menfchen überhaupt vor Chriftus möglich war, die Sitten-
vorfchriften erfüllte, die Gott, zuerft durch das Gewiffen, fpäter durch
das mofaifche Gefetz, den Menfchen zu ihrem eigenen Nutzen gegeben
hatte. Relativ blieb freilich immer diefe Gerechtigkeit, weil ein Menich
von fich aus, ohne die Hilfe Gottes, die ihm nur durch Chriftus zuteil
wird und den Erzvätern allo noch unerreichbar war, nicht gut im
abfoluten Sinn des Wortes werden kann. Er kann gerecht werden, aber
nicht heilig, und leine Gerechtigkeit befteht nur in einer größeren oder
kleineren Annäherung an diefe abfolute Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit

Gottes. Er konnte aber immerhin im alten Bunde fo weit kommen,

daß er für Gottes Heilspläne zugunften der Menfchheit brauchbar

werden konnte. Ein folcher Gerechter war Abraham, und Paulus
lagt uns nun, daß er durch feinen Glauben auch „gerechtfertigt" wurde,
d. h. daß er vom Todesurteil über den Menfchen freigefprochen wurde.
Der Jakobusbrief fagt umgekehrt, daß diele Rechtfertigung durch feine
Werke gefchah (Jakobus 2, 21), nämlich dadurch, daß er in Glauben
und Gehoriam gegen Gott leinen Sohn Ifaak opferte. Rein unmittelbar

find uns die Worte des Jakobus viel verftändlicher als die des Paulus,

wenn dieler hier Glaube und Rechtfertigung in Verbindung
miteinander bringt. Es befteht nun ohne Zweifel ein gewiffer Widerfpruch

zwifchen diefen beiden Aeußerungen der zwei Apoftel, ein
Widerfpruch, der wahrfcheinlich dadurch zuftande kommt, daß fie die
Worte nicht ganz in demfelben Sinne brauchen. Deutlich ift das, wo
fie von „Werken" fprechen; denn während Jakobus die Werke der
Liebe und der Barmherzigkeit meint, die dem Chriften noch
notwendiger find als dem Juden, weil folche Werke den Beweis
abgeben, daß Sie auch wirklich mit Chriftus leben, redet Paulus von den
Werken der Geietzeserfüllung, die nach der Meinung derer, die fie
übten, die Erlöfung durch Chriftus überflüffig machen könnten. Ihnen
zeigt Paulus, daß nur die Verbindung mit Chriftus, die durch den
Glauben geknüpft wird, fie erlöfen kann. Ganz deutlich kommt dies
im Galaterbrief zum Ausdruck — verwirrend wirkt es aber, daß Paulus

in diefen erften Kapiteln des „Römerbriefes einfach vom „Glauben"

redet, ohne zwifchen Glauben an Gott, fo wie Abraham ihn
hatte, und Glauben an Chriftus, dem Glauben, der nach feinen eigenen
Worten allein zu Erlölung führt, deutlich zu unterfcheiden. Er fcheint
mit anderen Worten ganz nach Belieben dem Worte Glauben
verfchiedene Bedeutungen beizulegen und gebraucht es bald im alttefta-
mentlichen, bald im neuteftamentlichen Sinn, je nachdem es ihm für
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feine Argumentation notwendig ift, ohne Rückficht darauf, daß auf
diele Weile feine Argumentation — jedenfalls gilt das für uns —
nicht gerade überzeugend wirkt. Wir muffen deshalb einen Verfuch
machen, wirklich zu verftehen, was Paulus meint, wenn er „Glaube"
fagt. Denn unmittelbar verftändlich find uns leine Worte nicht.

Julia Inger Hänfen.
(Fortfetzung folgt.)

Religiös-soziales..
Wie fleht es in Rußland und anderswo?

Zwei Briefe.
Vorbemerkung: Im Angefleht der fehr unlauteren und unchriftlichen, oft von

bösartigem PhariSäismus inSpirierten Hetze gegen Rußland, die heute unter uns
im Schwünge ift und die befonders mit der ruffifchen Gottlofigkeit und der
Hungersnot in der Ukraine operiert, ift es wertvoll, darüber eine unbefangene Stimme
zu hören, die Stimme eines Mannes, der keineswegs Kommunift ift, fondern
gläubiger Chrift und Geistlicher von Beruf, wie gegenüber der bei uns herrschenden
dumpfen kirchlichen Reaktion den Bericht aus einer wachen und lebendigen, von
emer geiftigen Revolution erfaßten Welt. Darum feien diefe beiden Briefe den
Lefern der „Neuen Wege" bekanntgegeben, der eine vollftändig, der andere zum
größeren Teil.

Die Briefe find aus dem Englifchen überfetzt und um der konkreten Färbung
willen im Wortlaut wiedergegeben. Die Red.

I.
Paris, 9. Juli 1934.

Lieber Herr Profeffor!
Die „Neuen Wege" haben mich erreicht, und ich bin Ihnen herzlich

dankbar, daß Sie an mich gedacht haben. Einige Ihrer eigenen
Beiträge haben mir einen gewaltigen Eindruck gemacht, befonders die mit
dem Titel: „Gegen die Gottlofigkeit" und „Die Mühlen Gottes". In
Amerika befteht ja die gleiche Sachlage. Aus rein politilchen Gründen
erhebt die reaktionäre Preffe ein großes Gefchrei gegen die proletarifchen

Bewegungen, die „au fonds" bloß in Revolte zu der
Verkörperung Jefu Chrifti in dem diabolifchen Staatsapparat der Gewalt
und des kulturellen Todes ftehen, wie er in unferen Tagen, als ein
Antichrift, die Welt beherrfcht. Ais ich letzte Oftern wieder in
Amerika war (in New York, Chicago, Boilon, Providence, Montreal,
St. Louis, Milwaukee, Detroit und lo fort), hielt ich in Toronto eine
Predigt über den Text: „Weib, was weineft du?... Weil fie meinen
Herrn weggenommen haben." (Vgl. Johannes 20, 13.) Ich führte aus:
„Wir jungen Männer find im Begriffe, den Herrn Jefus von den
Feffeln zu befreien, worin der Mammon und zum Teil auch das
Kirchentum ihn gelegt haben. Er gehört zu uns. Er ift unfer und wir find
fein. Wir mögen die Reichen und Mächtigen nicht auf unfere Seite
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